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Kantonsrat St.Gallen  22.08.04 
 

 
 
 

VI. Nachtrag  
zum Gesetz über die Strassenverkehrsabgaben 

 
 
 
Anträge der Redaktionskommission vom 22. September 2008 

 
 
 
Art. 12bis Abs. 2: Für Fahrzeuge ___, die in einem anderen Kanton oder im Aus-

land erstmals in Verkehr gesetzt wurden und innerhalb der 
Frist nach Abs. 1 dieser Bestimmung im Kanton St.Gallen be-
steuert werden, wird die einfache Steuer ab Beginn der Steu-
erpflicht im Kanton St.Gallen für den Rest dieser Frist erlassen. 

 
 
Art. 12ter Abs. 2: Für     Fahrzeuge ___, die in einem anderen Kanton oder im 

Ausland erstmals in Verkehr gesetzt wurden und innerhalb der 
Frist nach Abs. 1 dieser Bestimmung im Kanton St.Gallen be-
steuert werden, wird die einfache Steuer ab Beginn der Steu-
erpflicht im Kanton St.Gallen für den Rest dieser Frist erlassen. 

 
 
Art. 12quater Abs. 2: Für Fahrzeuge ___, die in einem anderen Kanton oder im Aus-

land erstmals in Verkehr gesetzt wurden und innerhalb der 
Frist nach Abs. 1 dieser Bestimmung im Kanton St.Gallen be-
steuert werden, wird die einfache Steuer ab Beginn der Steu-
erpflicht im Kanton St.Gallen für den Rest dieser Frist erlassen. 
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